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RS OGH 1952/10/8 1Nd333/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.10.1952

Norm

JN §111 Abs1

Rechtssatz

Zur Entscheidung über einen Antrag, der die Abtretung der vormundschaftsbehördlichen und kuratelsbehördlichen

Geschäfte zur Gänze beabsichtigt, bedarf es auch bei Übereinstimmung zwischen Referenten und Vorsitzenden einer

Beschlußfassung durch den Senat.

Entscheidungstexte

1 Nd 333/52
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